
STADT NAUMBURG (Saale)  

DER OBERBÜRGERMEISTER  

  

Hinweise zum Wohngeldantrag  
  

Folgende Unterlagen sind dem Antrag in Kopie beizufügen (soweit zutreffend):  

 

Monatliche Einnahmen  

• Arbeitsverhältnis: entweder Vordruck „Verdienstbescheinigung“, vom Arbeitgeber auszufüllen & 

Lohnabrechnungen der letzten 3 Monate oder Lohnabrechnungen der letzten 12 Monate (auch bei 

Minijobs)  

• Selbständigkeit: letzter Einkommenssteuerbescheid bzw. Einkommenssteuererklärung, Einnahmen-

Überschuss-Rechnung bzw. Betriebswirtschaftliche Auswertung, Vorauszahlungsbescheid bzw. 

Umsatzsteuervoranmeldung 

• Rentner: letzte Rentenanpassung bzw. Rentenbescheid, Zuschuss zur Rente 

• Arbeitsuchend: Arbeitslosengeld I-Bescheid 

• Alleinerziehend: Unterhaltstitel oder UVG-Bescheid & Nachweise zum Erhalt des Unterhalts/UVG der 

letzten 3 Monate (Kontoauszüge) 

• Ausbildung: siehe Arbeitsverhältnis sowie BAföG- oder BAB-Bescheid & Ausbildungsvertrag 

• Geburt: Mutterschaftsgeld-Bescheid & Elterngeld-Bescheid 

• Vermietung & Verpachtung: Miet- oder Pachtvertrag 

 

Einmalige Einnahmen  

• Nachweis über Einnahmen aus Kapitalvermögen gemäß Vordruck „Ergänzende Erklärung“ 

• Nachweis über erhaltene Abfindungen 

  

Sonstiges  

• Vordruck „Ergänzende Erklärung zum Antrag auf Wohngeld“ 

• Vordruck zum Datenschutz (nur bei Erstantrag) 

• Zuzug aus einem anderen Ort: Negativbescheinigung von der dort zuständigen Wohngeldbehörde 

• Schwerbehinderung: Schwerbehindertenausweis 

• Pflegebedürftigkeit: Nachweis des Pflegegrads 

• Betreuung: Betreuerausweis oder Generalvollmacht  

• Unterhaltsverpflichtung: Nachweis der Zahlung des Unterhalts der letzten 12 Monate (Kontoauszüge) 

• Kinderbetreuung: Kostenbeitragsbescheid & Zahlungsnachweise der letzten 3 Monate (Kontoauszüge)  

• Nachweis über erhöhte Werbungskosten (z.B. Einkommenssteuerbescheid)  

• Zahlungsnachweise privater/freiwilliger Kranken- & Rentenversicherung der letzten 3 Monate 

(Kontoauszüge)  

 

 

 

 
Öffnungszeiten:      Erreichbarkeiten:  
Montag, Dienstag, Donnerstag: 9:00 - 12:00 Uhr                            Tel.: 03445/273-371  
Dienstag: 14:00 - 18:00 Uhr       Fax: 03445/273-379  
Donnerstag: 14:00 - 16:00 Uhr      E-Mail: wohngeld@naumburg-stadt.de  
Mittwoch und Freitag geschlossen  

zusätzlich bei Mietzuschuss: 

 

zusätzlich bei Lastenzuschuss: 

• Mietvertrag (nur bei Erstantrag & Umzug) • Grundsteuerbescheid 

• Betriebskostenabrechnung bzw. 

Mieterhöhungsschreiben 

• Grundbuchauszug / Kaufvertrag (nur bei 

Erstantrag) 

• Zahlungsnachweise der Miete der letzten 3 

Monate (Kontoauszüge) 

• Nachweis der Eigenheimzulage 

 • Bescheid über die Aufnahme von Fremdmitteln 
und Nachweis über einen Zins- und 
Tilgungsplan gemäß dem Vordruck 

 • Nachweis über den Verwendungszweck der 

Fremdmittel (z. B. Rechnungen, 

Finanzierungspläne) 


